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von ________________________________ 
 
Tel.: __________________  ggf. Handy-Nr. __________________________ 
          

 Vom Antragsteller 
auszufüllen 

Bestätigung des amtl. 
Tierarztes: Abwei-
chungen festgestellt? 

    JA                 NEIN    JA                  NEIN 

1. Räume   

Die Anlagen, die im Rahmen der o.g. Unternehmung  
verwendet werden, sind geeignet, die Tiere ord-
nungsgemäß zu entladen und artgerecht zu halten. 

                                          

Die Anlagen sind leicht zu reinigen und zu desinfizie-
ren. 

                                          

Die Ställe sind mit flüssigkeitsundurchlässigem Bo-
den und glatten Wänden ausgestattet. 

                                          

Geeignete Einrichtungen zur Lagerung von Einstreu 
und Dung und von flüssigen Stallabgängen sind vor-
handen. 
oder 
Die Lagerung wird durch Dritte besorgt (Bitte Nach-
weis beifügen) 

                     
 
 
 

                     

                     
 
 
 

                     

Räume und Laderampen sind ausreichend beleuch-
tet. 

                                          

2. Fixierung   

In den Anlagen nach Nr. 1 sind geeignete Einrichtun-
gen zur Fixierung, Überwachung und Absonderung 
von Tieren vorhanden, so dass beim Auftreten einer 
ansteckenden Krankheit alle seuchen-kranken und 
verdächtigen Tiere abgesondert werden können. 

                                          

3. Reinigung und Desinfektion   

Für die Transportfahrzeuge ist ein geeigneter Platz 
zum Waschen mit unter Druck stehendem warmen 
Wasser und eine geeignete Desinfektionsvorrichtung 
vorhanden. 
oder 
Die Reinigung und Desinfektion der Transportfahr-
zeuge wird durch Dritte besorgt (bitte Nachweis bei-
fügen). 

                     
 
 
 
 
 

                     

                     
 
 
 
 
 

                     

Eine ausreichende Desinfektion ist das ganze Jahr 
über gewährleistet (winterfeste Anlage) 

                                          

Der Boden des Waschplatzes ist befestigt und flüs-
sigkeitsundurchlässig und hat Gefälle zu einem Ab-
fluss, der in eine Einrichtung zur Sammlung des Ab-
wassers mündet. 

                                          

                                                                                        - bitte wenden  
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 Vom Antragsteller 
auszufüllen 

Bestätigung des amtl. 
Tierarztes: Abwei-
chungen festgestellt? 

4. Bekleidung JA                      NEIN JA                     NEIN 

Einrichtungen zur Reinigung und  Desinfek-
tion der Hände und des Schuhwerks (Stiefel-
waschanlage) sind vorhanden. 

                                          

5. Transport         

Eine Liste der verwendeten Transportfahr-
zeuge (Anlage 3) ist beigefügt. 

                                          

Die Transportfahrzeuge sind so beschaffen, 
dass tierische Abgänge, Einstreu oder Futter 
während des Transportes nicht heraussi-
ckern oder herausfallen können.  

                                          

Die Transportfahrzeuge sind leicht zu reini-
gen und zu desinfizieren. 

                                          

6. Arbeitsanweisungen   

Ein schriftlicher Plan (Arbeitsanweisung) für 
die Reinigung und die Desinfektion der 
Transportfahrzeuge ist vorhanden. 

                                          

Ein schriftlicher Plan für die Reinigung und 
die Desinfektion der Stallungen und der Ver-
kehrswege ist vorhanden. 

                                          

7. Betriebsgelände   

Auf dem Betriebsgelände sind alle Verkehrs-
wege, auf denen Tiere transportiert werden 
sollen, sowie alle Plätze zum Ver- und Entla-
den von Tieren befestigt und desinfizierbar. 

                                          

8. Ein- und Ausgänge   

Sofern Anlagen nach Nummer 1 vorhanden 
sind, sind diese so eingefriedet, dass Tiere 
nur durch überwachbare Ein- und Ausgänge 
in oder aus dem Betrieb verbracht werden 
können. 

                                          

 
Für die Richtigkeit der o.g. Angaben: 
 
 

(Ort, Datum)        Unterschrift Viehhändler/Transporteur/Betreiber einer Sammelstelle 
 
 
Abweichungen von den unter Punkt 1 – 8 gemachten Angaben wurden nicht festgestellt: 
 
___________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)         Unterschrift amtlicher Tierarzt 


